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796/2/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.08.1992

Rechtssatz

Bei der Verwaltungsübertretung nach § 99 Abs 1 lit b iVm § 5 Abs 2 StVO handelt es sich um ein Ungehorsamsdelikt im

Sinne des § 5 Abs 1 2. Satz VStG. Bestreitet der Beschuldigte den objektiven Tatbestand eines Ungehorsamsdeliktes

gesetzt zu haben (gegenständlich wurde vom Beschuldigten das der Alkotestau orderung vorangegangene Lenken

seines Fahrzeuges bestritten), so tri t die Beweislast in dieser Hinsicht die Behörde. Gemäß § 25 Abs 2 VStG sind im

Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens die der Entlastung des Beschuldigten dienlichen Umstände in gleicher

Weise zu berücksichtigen wie die Belastenden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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